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Leasingvertrag Nr.:      

 

 

zwischen 

AlpenLeasing AG, Hohenstaufenstrasse 6, D-85088 Voh burg 

 

 - nachstehend auch „Leasinggeber“  genannt - 

XY GmbH, Musterstrasse 1, D-00000 Musterhausen 

- nachstehend auch „Leasingnehmer“  genannt - 

 

über 

 

 

 

 

 

 (Spezifikation gemäß dem Mietschein) 
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Präambel 

Der Leasingnehmer hat mit Auftrag vom ________ von dem Lieferanten/Hersteller,  

gemäß Angebot vom ____________ (nachfolgend “Leasin ggegenstand” genannt) 

bestellt. Der Leasinggeber tritt in diesen Auftrag ein und vermietet den 

Leasinggegenstand an den Leasingnehmer zu folgenden  Bedingungen: 

 

1. Vertragsgegenstand 

1.1 Der Leasinggegenstand wird durch den Leasinggeber von dem Hersteller/Lieferanten  

erworben. Aufstellungsort des Leasinggegenstandes ist      

 

1.2 Der Nettoanschaffungswert des Leasinggegenstandes beträgt insgesamt  €  

    zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 

1.3 Der Leasinggegenstand wird im Mietschein Nr.    (Anlage 1) näher 

beschrieben. 

2. Leasingbeginn, Leasingdauer („lease term“), wirt schaftliche 

Nutzungsdauer („economic life“), Leasingrate, Barwe rttest 

2.1 Der Leasingvertrag beginnt nach erfolgter Übernahme sowie eingereichter und 

unterschriebener Übernahmebestätigung, voraussichtlich am    . 

 

2.2 Die Grundleasingzeit („lease term“)  darf nach den US-GAAP - 

Bilanzierungsvorschriften nicht mehr als fünfundsiebzig (75) % der geschätzten 

wirtschaftlichen Nutzungsdauer („economic life“ ) des Leasinggegenstandes betragen. 

 

Der Kalkulation der Leasingraten liegt für den Leasinggegenstand eine wirtschaftliche 

Nutzungsdauer von   Jahren zugrunde. Unter Berücksichtigung der US-GAAP  

– Bilanzierungsvorschriften sind die Abschreibungsfristen erst nach abschließender 

Prüfung durch die steuerlichen Berater des Leasingnehmers möglich. 

Erfahrungsgemäß werden sie sich jedoch in einem vergleichbaren Zeitrahmen 

bewegen. 
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2.3 Die Vertragslaufzeit (Grundleasingzeit) beträgt   Monate (  Jahre) und 

entspricht damit weniger als 75 % der wirtschaftlichen Nutzungsdauer. 

 

2.4 Die Leasingraten betragen €   bzw.       % des Nettoanschaffungswertes 

gem. Ziffer 1.2 und sind jeweils am 1. eines Monats zur Zahlung fällig. 

 

Zuzüglich zur Leasingrate ist die Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe zu 

entrichten. 

 

2.5 Der Barwert der Leasingraten zu Beginn der Vertragslaufzeit ist kleiner als neunzig (90) 

% des Marktpreises des Leasinggegenstandes zu Beginn der Grundleasingzeit 

(Barwerttest) . Dieser Marktpreis wurde sachverständig geschätzt auf  €   . Der 

Barwert der Leasingraten beträgt €   . 

 

3. Zahlungsvereinbarungen 

3.1 Der Leasinggeber ist berechtigt (§ 315 BGB) und auf Verlangen des Leasingnehmers 

verpflichtet, die vereinbarte Leasingrate sowie den vereinbarten Ankaufspreis gemäß 

Ziffer 12 entsprechend zu berichtigen, wenn: 

 

a) der Hersteller den Preis für den Bezug des Leasinggegenstandes aufgrund einer 

Änderung seiner allgemeinen Verkaufspreise ändert und der Leasinggeber die 

Änderungen gegen sich gelten lassen muss; 

 

b) sich der vereinbarte Lieferumfang ändert; 

 

c) sich der durch den Leasinggeber an die refinanzierende Bank zu zahlende 

Refinanzierungszinssatz im Zeitraum zwischen der Unterzeichnung des 

Leasingvertrages durch den Leasingnehmer und dem Eingang der 

Übernahmebestätigung bei dem Leasinggeber ändert;  

 

d) objektbezogene Sondersteuern eingeführt werden, oder wenn sich das gültige 

Steuer- und Abgabenrecht sowie die einschlägige Verwaltungspraxis ändert. 
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3.2 Leistet der Leasinggeber für den Leasingnehmer Zahlungen, zu denen der 

Leasinggeber nicht aufgrund besonderer Vereinbarungen verpflichtet ist, so sind diese 

nach Anfall/Verauslagung und Rechnungsstellung fällig. 

 

3.3 Der Leasingnehmer ist berechtigt, alle Zahlungen an den Leasinggeber aus dem 

Leasingvertrag per Banküberweisung zu leisten. Kosten für einen Geldtransfer trägt der 

Leasingnehmer. Valutaunterschiede gehen zu Lasten des Leasingnehmers. 

 

3.4 Gegenüber Ansprüchen des Leasinggebers kann der Leasingnehmer nur dann die 

Aufrechnung erklären oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn die 

Forderung des Leasingnehmers vom Leasinggeber unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Leasingnehmer unter den gleichen 

Voraussetzungen und nur dann geltend machen, wenn es auf Ansprüchen aus dem 

Leasingvertrag beruht. 

 

3.5 Kommt der Leasingnehmer mit Zahlungen (z.B. Leasingraten, Schadenersatzzahlung 

gemäß Ziff. 11.3, etc.) in Verzug oder werden Zahlungen gestundet, werden 

Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe gemäß § 288 BGB berechnet. Bei Verzug ist der 

Leasinggeber berechtigt, den Leasinggegenstand bis zur Zahlung sicherzustellen. Die 

Parteien sind sich einig, dass der Leasingnehmer ohne Mahnung sofort in Verzug 

gerät, wenn für eine Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist und der 

Leasingnehmer nicht termingerecht zahlt. Die Parteien vereinbaren, das in allen 

anderen Fällen dann Verzug eintritt, wenn eine Forderung fällig ist und der 

Leasingnehmer auf eine Mahnung des Leasinggebers nicht zahlt, d. h. § 286 Abs. 1 

und 2 BGB sollen anstelle des § 286 Abs. 3 BGB gelten. 

 

4. Wahrung des Eigentums des Leasinggebers 

4.1 Der Leasinggeber ist Eigentümer des Leasinggegenstandes. Der Leasingnehmer ist 

verpflichtet, den Leasinggegenstand in deutlich erkennbarer Weise als im Eigentum 

des Leasinggebers stehend zu kennzeichnen. Handlungen, Verfügungen und Eingriffe 

des Leasingnehmers oder Dritter in Bezug auf den Leasinggegenstand, die das 

Eigentum des Leasinggebers beeinträchtigen können, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Zustimmung des Leasinggebers und verpflichten den Leasingnehmer zur Anzeige 

und Überlassung sämtlicher Unterlagen. Der Leasingnehmer ist insbesondere nicht 
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berechtigt, den Leasinggegenstand zu verkaufen, verpfänden, verschenken oder zur 

Sicherheit zu übereignen. Nimmt der Leasingnehmer dennoch eine solche Verfügung 

vor, tritt er bereits jetzt seine Vergütungs- und Herausgabeansprüche an den 

Leasinggeber ab, der diese Abtretung hiermit annimmt.  

 

4.2 Der Leasingnehmer ist nicht berechtigt, den Leasinggegenstand ohne Zustimmung des 

Leasinggebers unterzuvermieten. Verweigert der Leasinggeber die Zustimmung, so ist 

das Kündigungsrecht gemäß § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB ausgeschlossen. Im Verhältnis 

der Vertragsparteien gehen alle Interventionskosten zu Lasten des Leasingnehmers. 

 

4.3 Der Leasingnehmer kann Einrichtungen, Einbauten und sonstige Veränderungen des 

Leasinggegenstandes ohne Zustimmung des Leasinggebers auf seine Kosten 

durchführen, sofern die Arbeiten am Leasinggegenstand nicht zum Erlöschen von 

Gewährleistungs- oder Garantieansprüchen gegen den Hersteller oder einer amtlichen 

Betriebserlaubnis führen, nach den Herstellervorschriften durchgeführt werden, die 

Funktionsfähigkeit und die Werthaltigkeit nicht wesentlich verändern und sie technische 

Verbesserungen bewirken.  

 

4.4 Der Leasingnehmer darf den Leasinggegenstand nicht derart mit anderen 

Gegenständen verbinden, dass er wesentlicher Bestandteil derselben wird. Wird der 

Gegenstand mit einem Grundstück oder Gebäude verbunden, so darf dies lediglich zu 

einem vorübergehenden Zweck im Sinn von § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB mit der Absicht 

geschehen, bei Beendigung des Mietverhältnisses die Trennung wieder 

herbeizuführen. Ist der Leasingnehmer nicht Eigentümer des betreffenden 

Grundstückes oder Gebäudes, so hat er dem Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer 

sowie den Grundpfandrechtsgläubigern gegenüber klarzustellen, dass die Verbindung 

lediglich zu einem vorübergehenden Zweck erfolgt.  

 

4.5 Insoweit der Leasinggeber Einrichtungen, Einbauten oder sonstige Veränderungen des 

Leasinggegenstandes durch den Leasingnehmer (Ziff. 4.3) finanziert, werden die 

Anschaffungs-/Herstellungskosten hierfür über erhöhte Mieten über die Restlaufzeit 

des ursprünglichen Leasingvertrages amortisiert. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 

des ursprünglichen Leasingvertrages entsprechend. Das Eigentum des Leasinggebers 

an dem Leasinggegenstand erstreckt sich auch auf die Einrichtungen, Einbauten oder 

sonstigen Veränderungen des Leasinggegenstandes. Der Leasingnehmer ist nicht 
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berechtigt, diese Einrichtungen, Einbauten oder sonstigen Veränderungen des 

Leasinggegenstandes mit Beendigung des ursprünglichen Leasingvertrages 

wegzunehmen (Finanzierung anstatt Wegnahmerecht). 

 

Einrichtungen, Einbauten oder sonstige Veränderungen des Leasinggegenstandes, die 

der Leasinggeber nicht finanziert, kann der Leasingnehmer mit Beendigung des 

Einzelleasing-vertrages wegnehmen (Wegnahmerecht). 

 

4.6 Der Leasingnehmer hat den Leasinggegenstand von Zugriffen Dritter, z.B. 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf seine Kosten freizuhalten oder freizumachen. 

Von solchen Zugriffen oder Maßnahmen hat der Leasingnehmer den Leasinggeber 

unter Überlassung der entsprechenden Unterlagen unverzüglich zu unterrichten. Das 

Gleiche gilt für den Fall der Einleitung der Zwangsvollstreckung in das Grundstück, auf 

dem sich der Leasinggegenstand befindet, insbesondere bei Maßnahmen der 

Zwangsversteigerung. Für die Kosten einer Klage nach § 771 ZPO haftet der 

Leasingnehmer gesamtschuldnerisch mit dem Dritten. 

 

4.7 Der Leasinggeber ist berechtigt, den Leasinggegenstand unter Einhaltung einer 

angemessenen Vorankündigungsfrist zu den üblichen Geschäftszeiten zu besichtigen 

und auf seinen Zustand zu überprüfen. 

 

5. Unterhaltung, Wartung und Gebrauch 

5.1 Der Leasingnehmer hat die sich aus dem Betrieb des Leasinggegenstandes 

ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen rechtzeitig und vollständig zu erfüllen und 

den Leasinggeber im Fall der Inanspruchnahme freizustellen.  

 

5.2 Der Leasingnehmer trägt sämtliche Aufwendungen, die mit dem Betrieb und dem 

Einsatz des Leasinggegenstandes verbunden sind, insbesondere Steuern, 

Versicherungsbeiträge, Wartungs- und Reparaturkosten sowie etwaige mit dem 

Betrieb verbundene sonstige öffentliche Abgaben. Wird der Leasinggeber für derartige 

Aufwendungen in Anspruch genommen oder leistet der Leasinggeber für den 

Leasingnehmer Zahlungen, zu denen der Leasinggeber nicht aufgrund besonderer 

Vereinbarungen verpflichtet ist, ist der Leasinggeber berechtigt, beim Leasingnehmer 

Rückgriff zu nehmen. 
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5.3 Der Leasingnehmer hat dafür zu sorgen, dass der Leasinggegenstand nach den 

Vorschriften der Betriebsanleitung sowie der Wartungs- und Pflegeempfehlungen des 

Herstellers behandelt wird. Er hat insbesondere fällige Wartungsarbeiten nach dem 

vom Hersteller vorgegebenen Zeitplan und erforderliche Reparaturen unverzüglich 

durch einen vom Hersteller anerkannten Betrieb ausführen zu lassen und einen 

Wartungsvertrag abzuschließen, wenn dieser aufgrund der Art des 

Leasinggegenstandes erforderlich und üblich ist. 

 

5.4 Der Leasinggegenstand ist im Rahmen des vertraglichen Verwendungszweckes 

schonend zu behandeln und stets im betriebssicheren Zustand zu erhalten. 

 

5.5 Kommt der Leasingnehmer seinen Verpflichtungen gemäß Ziffer 5.1 bis 5.4 nicht nach, 

ist der Leasinggeber berechtigt, diese Verpflichtungen auf Kosten des Leasingnehmers 

zu erfüllen (Ersatzvornahme). 

 

6. Versicherungspflicht und Abtretung von Schadense rsatzansprüchen 

6.1 Der Leasinggeber  versichert den Leasinggegenstand während der Vertragslaufzeit auf 

seine Kosten zum Neuwert gegen die Risiken des Untergangs, Diebstahls oder einer 

Beschädigung durch Feuer und Leitungswasser sowie gegen das Haftungsrisiko, 

hinsichtlich derer der Leasinggeber und/oder der  Leasingnehmer  eine Versicherung 

für erforderlich hält. Der Leasingnehmer wird eine etwa bestehende 

Betriebshaftpflichtversicherung auf den Leasinggegenstand erstrecken. 

 

6.2 Der Leasinggeber  hat innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Beginn des 

Leasingvertrages den Nachweis über den Abschluss der Versicherungen zu erbringen 

und dem Leasingnehmer einen Nachweis der jeweiligen Versicherungsgesellschaft 

auszuhändigen. Aus dem Nachweis muss hervorgehen, dass im Fall von 

Prämienrückständen des Leasinggebers der Leasingnehmer von der Versicherung 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen ist.  

 

6.3 Hat der Leasinggeber die erforderlichen Versicherungen nicht abgeschlossen, so ist 

der Leasingnehmer berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine entsprechende 
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Versicherung als Vertreter für den Leasinggeber ohne weitere Ankündigung auf dessen 

Rechnung abzuschließen. 

 

7. Steuern und Kosten 

Der Leasingnehmer trägt alle öffentlich-rechtlichen Kosten, Gebühren, Beiträge 

(Abgaben) und Steuern im Zusammenhang mit dem Leasinggegenstand 

(objektbezogene Abgaben) sowie mit der Finanzierung (finanzierungsbezogene 

Abgaben). Ändern sich die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültigen Kosten- oder 

abgabenrechtlichen Vorschriften oder Bestimmungen oder werden während der 

Laufzeit des Leasingvertrages neue Kosten – oder abgabenrechtliche Vorschriften 

oder neue Kosten oder neue Abgaben eingeführt, die der Leasinggeber in seiner 

Eigenschaft als Eigentümer oder Leasinggeber des Leasinggegenstandes oder als 

Darlehensnehmer für die zur Finanzierung des Leasinggegenstandes aufgenommenen 

Darlehensmittel betreffen, so ist dieser zu einer entsprechenden und zeitgleichen 

Anpassung der Mieten berechtigt. 

 

8. Gewährleistung 

8.1 Alle Ansprüche und Rechte des Leasingnehmers gegen den Leasinggeber wegen 

Sach- und Rechtsmängeln des Leasinggegenstandes oder wegen dessen mangelnder 

Verwendbarkeit, insbesondere die mietrechtlichen Bestimmungen zur Haftung wegen 

Sach- und Rechtsmängel sind zu jeder Zeit ausgeschlossen. 

 

8.2 Der Leasinggeber tritt jedoch zum Ausgleich hierfür ihre Ansprüche und Rechte gegen 

den Hersteller wegen Pflichtverletzungen, insbesondere auf Nacherfüllung, Rücktritt, 

Minderung und Schadenersatz, sowie etwaige zusätzliche und darüber hinausgehende 

Garantieansprüche gegen den Hersteller des Leasinggegenstandes oder gegen Dritte 

an den Leasingnehmer ab und wird ihm auf Verlangen die zur Geltendmachung der 

abgetretenen Ansprüche vorhandenen Unterlagen aushändigen. Ausgenommen von 

der Abtretung sind die Ansprüche des Leasinggebers aus einer Rückabwicklung des 

Kaufvertrages, aus Minderung sowie auf Ersatz eines des Leasinggebers 

entstandenen Schadens. 
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Der Leasingnehmer ist verpflichtet, die abgetretenen Rechte und Ansprüche 

unverzüglich auf seine Kosten - gegebenenfalls auch gerichtlich - geltend zu machen 

und durchzusetzen. Soweit Rechte und Ansprüche nicht abgetreten sind, wird er 

hiermit zur Geltendmachung dieser Rechte und Ansprüche im eigenen Namen und für 

eigene Rechnung mit der Maßgabe ermächtigt und verpflichtet, dass Zahlungen aus 

der Rückabwicklung, einer Minderung und auf einen Schaden des Leasinggebers 

ausschließlich an den Leasinggeber zu leisten sind. Der Leasinggeber ist über die 

Geltendmachung von Ansprüchen durch den Leasingnehmer fortlaufend zeitnah zu 

informieren. 

 

8.3 Sofern sich Hersteller und Leasingnehmer nicht über die Wirksamkeit eines von dem 

Leasingnehmer erklärten Rücktritts, eines Schadensersatzes statt der Leistung des 

Leasinggegenstandes oder einer Minderung einigen, kann der Leasingnehmer die 

Zahlung der Leasingraten wegen etwaiger Mängel erst dann – im Falle einer 

Minderung anteilig - vorläufig im Falle der Wandlung ganz und im Falle der Minderung 

teilweise verweigern, wenn er unverzüglich, spätestens innerhalb von vierzehn (14) 

Tagen nach Ablehnung der Zustimmung gegen den Hersteller Klage auf 

Rückabwicklung des Kaufvertrages, Schadensersatz statt der Leistung des 

Leasinggegenstandes oder Minderung des Kaufpreises erhoben hat.  

 

 Die gerichtliche Geltendmachung von Nacherfüllungsansprüchen entbindet den 

Leasingnehmer hingegen nicht von der Verpflichtung zur Leistung der vereinbarten 

Leasingraten. 

 

Stellt der Leasingnehmer während der gerichtlichen Gewährleistungs- oder Garantie- 

auseinandersetzung die Zahlung der Leasingraten an den Leasinggeber ein, obwohl er 

den Leasinggegenstand nutzt, kann der Leasinggeber nach ihrer Wahl vom 

Leasingnehmer entweder Zahlung der Leasingraten auf ein Treuhandkonto oder eine 

Bankbürgschaft für die Erfüllung des Leasingvertrages verlangen oder den 

Leasinggegenstand bis zum Ausgang des Rechtsstreits sicherstellen. 

8.4 Setzt der Leasingnehmer gegen den Hersteller im Wege der Nacherfüllung einen 

Anspruch auf Lieferung eines neuen Leasinggegenstandes durch, so ist der 

Leasinggeber damit einverstanden, dass der bisherige Leasinggegenstand gegen 

einen gleichwertigen neuen Leasinggegenstand getauscht wird. Die Rückgewähr des 
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Leasinggegenstandes an den Hersteller oder Dritten führt der Leasingnehmer auf 

eigene Kosten und Gefahr nur Zug um Zug gegen Nacherfüllung des Herstellers durch. 

 

Der Leasingnehmer wird mit dem Hersteller vereinbaren, dass dieser das Eigentum am 

neuen Leasinggegenstand unmittelbar auf den Leasinggeber überträgt. Die 

Besitzverschaffung erfolgt durch Lieferung an den Leasingnehmer, der den 

Leasinggeber vor Austausch des Leasinggegenstandes unterrichten und dem 

Leasinggeber nach erfolgtem Austausch die Maschinennummer oder sonstige 

Unterscheidungskennzeichen des neuen Leasinggegenstandes mitteilen wird. 

a)  Der Leasingvertrag wird mit dem neuen Leasinggegenstand unverändert 

fortgesetzt, wenn eine Nutzungsentschädigung für den zurückzugebenden 

Leasinggegenstand nicht anfällt. 

b) Fällt für den zurückzugebenden Leasinggegenstand eine Nutzungsentschädigung 

an, behält sich der Leasinggeber ein Rücktrittsrecht vom Leasingvertrag vor. 

c) Macht der Leasinggeber von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, wird der 

Leasinggeber dem Leasingnehmer die bereits gezahlten Leasingraten abzüglich 

der vom Hersteller durchgesetzten Nutzungsentschädigung sowie abzüglich eines 

dem Hersteller durch die Rückabwicklung des Leasingvertrages entstandenen 

Schadens (Vorfälligkeitsentschädigung, Verwaltungsaufwand, etc.) erstatten. 

Über den neuen Leasinggegenstand wird der Leasinggeber mit dem 

Leasingnehmer einen neuen Leasingvertrag abschließen. 

d) Mach der Leasinggeber nicht von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, hat der 

Leasingnehmer die vom Hersteller durchgesetzte Nutzungsentschädigung an den 

Leasinggeber zu leisten. 

Nach Zahlung der Nutzungsentschädigung kann der Leasingnehmer eine von dem 

Leasinggeber nach billigem Ermessen zu bestimmende Beteiligung an einem bei 

der Verwertung des neuen Leasinggegenstandes erzielten, durch den Umstand der 

Nachlieferung etwa erhöhten Nettoerlös verlangen. 

Statt der Beteiligung an einem etwa erhöhten Verwertungserlös kann der 

Leasingnehmer von dem Leasinggeber verlangen, dass die Laufzeit des 

Leasingvertrages um einen Zeitraum verlängert wird, der demjenigen entspricht, für 



12  

AlpenLeasing AG Postbank München Vorstand: HRB Ingolstadt 4236  
Hohenstaufenstrasse 6 Konto-Nr.  807484-800 Mario Zanier Grundkapital TEUR 50 
85088 Vohburg BLZ:  700 100 80 Aufsichtsratsvorsitzender :                  www.alpenleasing.com 
Tel.  +49 9445 991239, Fax +49 9445 991259            UID-Nr. DE 213547674                                   Dr. Hanno Zanier                                 office@alpenleasing.com 

 

den der Leasingnehmer bis zur Nachlieferung des Leasinggegenstandes 

tatsächlich Leasingraten in voller Höhe gezahlt hat. Für den Verlängerungszeitraum 

sind Leasingraten nicht zu zahlen. Die Bestimmungen des Leasingvertrages gelten 

im Verlängerungszeitraum unverändert fort. 

8.5 Hat der Leasingnehmer eine Minderung durchgesetzt, tritt die Anpassung des 

Leasingvertrages dahingehend ein, dass sich die Leasingraten und ein etwa 

vereinbarter Restwert/etwa vereinbarte Abschlusszahlungen von Anfang an 

entsprechend ermäßigen.  

8.6 Hat der Leasingnehmer einen Rücktritt oder eine Rückabwicklung des Vertrages mit 

dem Hersteller im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatz statt 

der Erfüllung durchgesetzt, entfällt die Geschäftsgrundlage des Leasingvertrages 

gemäß § 313 BGB. 

Die Rückgewähr des Leasinggegenstandes an den Hersteller oder Dritten führt der 

Leasingnehmer auf eigene Kosten und Gefahr nur Zug um Zug gegen Erfüllung der 

Zahlungsverpflichtung des Herstellers/Dritten durch 

8.7 Nach der Durchsetzung der Minderung oder des Rücktritts oder einer Rückabwicklung 

des Vertrages mit dem Hersteller im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 

Schadensersatzansprüchen statt der Erfüllung hat der Leasinggeber dem 

Leasingnehmer zuviel gezahlte Beträge zu erstatten; der Leasingnehmer hat dem 

Leasinggeber gezogene Nutzungen zu vergüten. 

 

9. Haftung 

9.1 Schadensersatzansprüche gegen den Leasinggeber sind unabhängig vom 

Rechtsgrund, insbesondere aufgrund Verzug oder Unmöglichkeit, der Verletzung von 

Beratungs- und vertraglichen Nebenpflichten, vorvertraglichen Pflichten, der Verletzung 

gewerblicher Schutzrechte Dritter und unerlaubter Handlung ausgeschlossen, es sei 

denn, der Leasinggeber hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Vom 

Haftungsausschluss ausgenommen sind Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit resultieren. Der Leasinggeber haftet in gleicher 

Weise, wenn von einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Mitarbeiter eine 
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Pflicht, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist 

(Kardinalpflicht), fahrlässig verletzt wird. 

 

9.2 Soweit der Leasinggeber dem Grunde nach haftet, wird der Schadenersatzanspruch 

auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall ist der Ersatz für 

Folgeschäden wie entgangener Gewinn ausgeschlossen. Diese Schadensbegrenzung 

gilt nicht, wenn das schadensauslösende Ereignis durch einen ihrer gesetzlichen 

Vertreter oder leitenden Angestellten grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. 

 

9.3 Alle Schadensersatzansprüche gegen den Leasinggeber verjähren in zwölf (12) 

Monaten nach Beginn des Leasingvertrages, soweit keine vorsätzlich begangene 

Pflichtverletzung vorliegt. Dies gilt nicht für Ansprüche wegen unerlaubter Handlung. 

 

9.4 Auf Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sind diese Bestimmungen nicht 

anwendbar. 

 

10. Sach- und Preisgefahr 

10.1 Der Leasingnehmer trägt für den Leasinggegenstand die Sach- und Preisgefahr, 

insbesondere die Gefahr des zufälligen Untergangs, des Abhandenkommens, des 

Totalschadens, des Wegfalls der Gebrauchsfähigkeit, der Beschädigung, des 

vorzeitigen Wertverfalls sowie der sonstigen Verschlechterung einschließlich einer 

merkantilen Wertminderung, aus welchen Gründen auch immer, sofern diese Gründe 

nicht von dem Leasinggeber zu vertreten sind. Derartige Ereignisse entbinden den 

Leasingnehmer nicht von der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag, 

insbesondere nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten Leasingraten. 

 

10.2 Bei Eintritt eines der vorgenannten Ereignisse hat der Leasingnehmer die Wahl,  

 

a) entweder unverzüglich den Leasinggegenstand auf seine Kosten instand zu setzen 

oder ihn durch einen gleichartigen oder gleichwertigen Leasinggegenstand ersetzen 

und den Leasingvertrag in diesen Fällen unverändert fortzusetzen, oder  

 

b) im Falle des zufälligen Untergangs, des Abhandenkommens, des Totalschadens 

oder der erheblichen Beschädigung den Leasingvertrag vorzeitig zum Ende eines 
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Vertragsmonats schriftlich zu kündigen. Ein Totalschaden, bzw. eine erhebliche 

Beschädigung ist dann anzunehmen, wenn der Leasinggegenstand zu mehr als 

sechzig (60 %) des Wiederbeschaffungswertes beschädigt wurde. Dieses 

Kündigungsrecht steht auch dem Leasinggeber zu.  

10.3 Über die von ihm unverzüglich getroffenen Wahl wird der Leasingnehmer den 

Leasinggeber zeitnah schriftlich informieren. 

 

10.4 Wählt der Leasingnehmer die Instandsetzung, so hat er den Leasinggegenstand in 

einen vertragsgemäßen Zustand zu versetzen und dies dem Leasinggeber 

unverzüglich nachzuweisen. Wählt er die Ersetzung, so hat er dem Leasinggeber, 

soweit dieser den Ersatz-Leasinggegenstand nicht vom Lieferanten erwirbt, das 

Eigentum an diesem zu verschaffen. Der Leasingvertrag gilt unverändert für den 

Ersatz- Leasinggegenstand. 

 

10.5 Im Falle der Kündigung hat der Leasingnehmer den Leasinggeber wirtschaftlich so zu 

stellen, wie dieser bei ungestörtem Ablauf des Leasingvertrages gestanden hätte. Die 

Regelung in 11.3 gilt entsprechend. 

 

11. Kündigung des Leasingvertrages 

11.1 Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingdauer unkündbar. Dies gilt 

auch für das Kündigungsrecht der Erben nach § 580 BGB.  

 

11.2 Jeder Vertragspartner kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Der 

Leasinggeber kann insbesondere dann vorzeitig fristlos kündigen, wenn  

 

a) der Leasingnehmer für zwei (2) aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung 

der Leasingraten oder eines nicht unerheblichen Teils der Leasingraten in Verzug 

ist oder innerhalb eines Zeitraumes, der sich über mehr als zwei (2) 

Zahlungstermine erstreckt, mit einem Gesamtbetrag in Verzug gerät, der die 

Leasingraten für zwei (2) Monate erreicht,  

 

b) nachweisbar eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des 

Leasingnehmers eingetreten ist, aus der sich eine Gefährdung der 
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Zahlungsfähigkeit des Leasingnehmers herleitet, insbesondere wenn die 

bestehende Gesellschafterstruktur sich innerhalb des Dynamit-Nobel-Teilkonzernes 

ändert und dadurch die bestehenden Bilanzrelationen vom 31.12.2002 sich 

verschlechtern, Betriebsabspaltungen innerhalb des Teilkonzernes vorgenommen 

werden, oder  gegen den Leasingnehmer nachhaltige Pfändungen oder 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgt sind, insoweit nicht Insolvenzantrag über 

das Vermögen des Leasingnehmers gestellt worden ist. Nach Antrag auf Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens ist der Leasinggeber unter dem Gesichtspunkt des 

Verzugs zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der vom Gericht bestellte 

Insolvenzverwalter den Leasinggegenstand nutzt und mit der Zahlung eines 

Betrages gemäß lit. a) in Verzug ist, 

 

c) der Leasingnehmer trotz schriftlicher Abmahnung eine schwer wiegende 

Vertragsverletzung nicht unterlässt oder die Folgen einer solchen Verletzung nicht 

unverzüglich und vollständig beseitigt, insbesondere bei einem Verstoß gegen die 

Eigentumswahrungspflicht (Ziff. 4), die Unterhaltungspflicht (Ziff. 5), die 

Versicherungspflicht (Ziff. 6) oder die Pflicht zur Vorlage von Kreditunterlagen (Ziff. 

14.1), 

 

d) der Leasingnehmer falsche Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat, die 

geeignet sind, die wirtschaftlichen Interessen des Leasinggebers in erheblichem 

Umfang zu gefährden oder sonstige urnichtige Angaben gemacht oder Tatsachen 

verschwiegen hat und deshalb dem Leasinggeber die Fortsetzung des Vertrages 

nicht zumutbar ist,  

 

e) der Leasingnehmer die eidesstattliche Versicherung geleistet hat oder Haftbefehl 

zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung gegen ihn ergangen ist, er seine 

Zahlungen einstellt, Wechsel oder Schecks zu Protest gehen lässt, seinen 

Gläubigern einen außergerichtlichen Vergleich anbietet,  

 

f) der Leasingnehmer seinen Geschäftssitz außerhalb des Gebietes der 

Bundesrepublik Deutschland verlegt. 

 

11.3 Im Fall der Kündigung gemäß Ziff. 11.2 hat der Leasinggeber einen sofort fälligen 

Schadensersatzanspruch gegen den Leasingnehmer, der den Leasinggeber 
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wirtschaftlich so stellt, wie er bei ungestörtem Ablauf des Leasingvertrages gestanden 

hätte. Dieser Schadensersatz wird konkret wie folgt berechnet: 

 

a)  Zunächst wird der Barwert aller zum Zeitpunkt der Kündigung für die restliche 

Laufzeit noch  ausstehenden Netto-Mieten ermittelt. Die Ermittlung erfolgt durch 

Abzinsung auf das vorzeitige Vertragsende unter Zugrundelegung der vom 

Leasinggeber für den Leasingvertrag mit der Bank vereinbarten 

Refinanzierungszinssatzes und monatlich im Voraus zahlbarer Leasingraten. 

 

b)  Dem Barwert aus ausstehenden Nettomieten wird eine evtl. an die refinanzierende 

Bank zu zahlende Vorfälligkeitsentschädigung hinzugerechnet. Diese ist dem 

Leasingnehmer anzuzeigen. 

 

c) Der sich aus der Summe von a) und b) ergebende Betrag wird um eine Pauschale 

für ersparte laufzeitabhängige Verwaltungskosten in Höhe von 0,005 % der 

geschuldeten Leasingraten, maximal jedoch EUR 200,00 je restlicher monatlicher 

Miete, vorbehaltlich eines Nachweises niedrigerer oder höherer Einsparungen 

durch eine Vertragspartei, insbesondere bei nachgewiesener Einzelabwicklung des 

Leasingvertrages, vermindert.  

 

d) Der sich nach c) ergebende Betrag wird um Entschädigungsleistungen Dritter (u.a. 

Versicherungsleistungen) und den Verwertungserlös (ohne gesetzliche 

Umsatzsteuer und nach Abzug der Wegnahme-, Kündigungs- und sonstigen 

Verwertungskosten) vermindert. Übersteigen diese Beträge den sich nach c) 

ergebenden Betrag, so steht der Überschuss ausschließlich dem Leasinggeber zu. 

Den vom Leasinggeber aus der Verwertung des zurückgegebenen 

Leasinggegenstandes erzielten Erlös und/oder Entschädigungsleistungen Dritter 

abzüglich aller Verwertungskosten hat der Leasinggeber erst zum Zeitpunkt des 

Zahlungseinganges beim Leasinggeber mit den an den Leasinggeber durch den 

Leasingnehmer zu zahlenden Beträgen zu verrechnen.  

 

11.4 Der Leasinggegenstand ist vom Leasingnehmer zur Sicherung des 

Schadensersatzanspruches des Leasinggebers unverzüglich auf eigene Kosten und 

Gefahr transportversichert an einen vom Leasinggeber bestimmten in der 

Bundesrepublik Deutschland gelegenen Ort in dem Zustand zurückzuliefern, der dem 
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Zustand des Leasinggegenstandes bei Vertragsbeginn unter Berücksichtigung der 

vertragsgemäßen normalen Abnutzung bis zum Vertragsablauf entspricht. 

 

12. Ordentliche Beendigung der Leasingzeit 

12.1 Haben die Parteien bis zur Beendigung der Grundleasingzeit keine anderweitige 

Vereinbarung getroffen, hat der Leasingnehmer bei Beendigung der Leasingzeit den 

Leasinggegenstand auf seine Kosten und Gefahr transportversichert an einen vom 

Leasinggeber bestimmten in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Ort 

zurückzuliefern, der dem Zustand des Leasinggegenstandes bei Vertragsbeginn unter 

Berücksichtigung der vertragsgemäßen normalen Abnutzung bis zum Vertragsablauf 

entspricht.  

 

12.2 Gibt der Leasingnehmer den Leasinggegenstand nach Beendigung des 

Leasingvertrages nicht unverzüglich zurück, so kann der Leasinggeber für die Dauer 

des Verzuges mit der Rückgabe als Entschädigung die für die Leasingdauer 

vereinbarten monatlichen Leasingraten verlangen. Der Anspruch entfällt für einen 

Zeitraum von drei Monaten, wenn die Dauer des Verzuges durch den Abbau der 

Anlage zu Transportzwecken begründet ist. Der Leasingnehmer hat dies 

nachzuweisen. Eine Weiterbenutzung des Leasinggegenstandes durch den 

Leasingnehmer nach Beendigung des Vertrages führt nicht zu einer Fortsetzung des 

Mietverhältnisses. Vorbehaltlich weiter gehender Ansprüche des Leasinggebers 

bestehen die Pflichten des Leasingnehmers während dieser Zeit gleichwohl fort.  

 

12.3 Eine Leasingverlängerungsoption steht dem Leasingnehmer lediglich bei 

ausdrücklicherschriftlicher Vereinbarung im Leasingvertrag zu. Die Parteien werden zum 

Ende des 60 . Monats der Grundleasingzeit sich über die weitere Vorgehensweise nach 

Ende der Grundleasingzeit besprechen.  

 

12.4 Der Leasingnehmer wird den Leasinggeber bei der Erfüllung seiner öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsverpflichtungen als Eigentümer des Leasinggegenstandes und 

im Rahmen der Anschlussverwertung unterstützen. Ist eine Verschrottung oder andere 

Entsorgung des Leasinggegenstandes erforderlich, trägt der Leasingnehmer die dafür 

entstehenden Kosten. Im  Falle der Ziffer 12.1. entfällt für den Leasingnehmer der 

Anspruch nach Ziff. 6.5..  
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13. Kreditunterlagen, Übertragung der Stellung als Leasinggeber 

13.1 Der Leasingnehmer hat dem Leasinggeber während der Laufzeit des Leasingvertrages 

jährlich, spätestens neun (9) Monate nach dem jeweiligen Bilanzstichtag den von 

einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater testierten Jahresabschluss und einen 

etwaigen Konzernabschluss und die sonstigen vom Leasinggeber nach dem 

Kreditwesengesetz zwingend anzufordernden Unterlagen vorzulegen. Wesentliche 

Änderungen der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage hat der Leasingnehmer dem 

Leasinggeber unaufgefordert und unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Leasinggeber 

behandelt die Informationen vertraulich. Der Leasinggeber ist jedoch berechtigt, die 

Informationen und Unterlagen zum Zwecke der Refinanzierung an Dritte 

weiterzugeben.  

 

13.2 Der Leasinggeber ist berechtigt, ihre Rechte aus dem Leasingvertrag an Dritte 

abzutreten, ohne dass dies der Zustimmung des Leasingnehmers bedarf. Darüber 

hinaus ist der Leasinggeber berechtigt, seine Vertragsstellung (einschließlich seiner 

Pflichten als Leasinggeber) auf das Kreditinstitut (oder einen von diesem benannten 

Dritten), das die Leasingraten refinanziert hat, zu übertragen. Die Übertragung auf einen 

Dritten ist nur zulässig, wenn der Leasinggeber oder das Kreditinstitut die Mithaftung für 

die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten übernehmen. Der Leasingnehmer erklärt 

sich bereits jetzt bereit, mit dem Kreditinstitut auf dessen Wunsch einen neuen 

Leasingvertrag über den Leasinggegenstand für die Restlaufzeit dieses Vertrages zu den 

bisherigen Konditionen abzuschließen. Der neue Leasingvertrag tritt dann an die Stelle 

dieses Vertrages. 

 

13.3 Die Abtretung von Rechten des Leasingnehmers aus dem Leasingvertrag bedarf zu 

ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung des Leasinggebers. 

 

14. Datenschutz 

Der Leasinggeber ist berechtigt, mit Beginn der Geschäftsbeziehung zum 

Leasingnehmer und zu einem Gesamtschuldner oder Bürgen Daten, die  

personenbezogen sein können, über die Beantragung (z. B. Leasingnehmer, 

Gesamtschuldner, Bürge, Leasingraten, Laufzeit des Leasingvertrages, Beginn und 

Höhe der Leasingraten) und die Durchführung des Leasingvertrages (z. B. vorzeitige 
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Vertragsablösung, fristlose Kündigung, Klageerhebung, 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) gemäß § 28 BDSG intern zu speichern, für die 

Bearbeitung des Mietantrages/Leasingvertrages zu nutzen und zum Zwecke der 

Refinanzierung des Leasingvertrages an ein Refinanzierungsinstitut zu übermitteln. 

 

15. Schlussbestimmungen 

15.1 Im Leasingvertrag sind sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Leasinggeber und 

dem Leasingnehmer schriftlich festgehalten. Vereinbarungen, die im Leasingvertrag 

nicht enthalten sind, sind nicht getroffen worden. Nebenabreden, Vorbehalte, 

Änderungen und sonstige Vereinbarungen zu diesen Allgemeinen Leasingbedingungen 

sowie dem jeweiligen Leasingvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Sofern eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Leasingbedingungen oder des 

Leasingvertrages nichtig sein oder werden sollte, wird dadurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich zur sinngemäßen 

Ergänzung der Bestimmungen. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken. 

 

15.2 Hersteller und sonstige Dritte sind, auch wenn sie dem Leasingnehmer 

Vertragsformulare oder Preislisten vom Leasinggeber zur Verfügung stellen, nicht 

berechtigt, für den Leasinggeber Erklärungen abzugeben oder Vertragsverhandlungen 

zu führen. Der Leasingnehmer wird in derartigen Fällen den Leasinggeber unverzüglich 

schriftlich Mitteilung machen und dessen alleinverbindliche Stellungnahme einholen. 

 

15.3 Der Leasinggeber ist berechtigt, zur Prüfung der Bonität des Leasingnehmers alle 

erforderlichen Auskünfte einzuholen. 

 

15.4 Der Leasingnehmer hat den Leasinggeber einen Wechsel seines Sitzes unverzüglich 

anzuzeigen.  

 

15.5. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 
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15.6.   Die Anlage 1 ist wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 

 
 
Hallstadt, den __.__.200_     ____________, __.__.200_  
 
 
 
 
 
AlpenLeasing AG 
 

 - Leasingnehmer - 

 
 

Anlagenverzeichnis 
 

Anlage 1  Mietschein zum Leasingvertrag (Ziffer 1.3) 


